
 

Konzessionsvertrag für das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 

in der Stadt Engen 

zwischen der 

Stadt Engen, nachstehend „Stadt“ genannt, 

und dem 

[Gasnetzbetreiber], nachstehend „Gasnetzbetreiber“ genannt, 

beide gemeinsam nachstehend „Vertragspartner“ genannt. 

I. Kapitel: Wege- und Grundstücksnutzung im Konzessionsgebiet 

§ 1 Wegenutzung 

Der Gasnetzbetreiber erhält von der Stadt das Recht, die der Verfügung der Stadt unterliegenden 

öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet für den Bau und Betrieb des Gasversorgungs-

netzes der allgemeinen Versorgung zu nutzen.  

§ 2 Grundstücksnutzung 

(1) Die Nutzung gemeindlicher Grundstücke im Konzessionsgebiet, die keine öffentlichen 

Verkehrswege sind, richtet sich nach § 12 der Niederdruckanschlussverordnung. Dies gilt auch 

für den Fall, dass Flächen durch Entwidmung keine öffentlichen Verkehrswege mehr darstellen. 

Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Ver-

tragspartnern. 

(2) Sofern die Stadt eine Veräußerung von Grundstücken beabsichtigt, die mit Gasversor-

gungsanlagen in Anspruch genommen sind, wird sie den Gasnetzbetreiber darüber informieren 

und auf seine Aufforderung hin eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit an den Grundstü-

cken bestellen. 

§ 3 Konzessionsgebiet 

Das Konzessionsgebiet ist in der als Anlage beigefügten Karte dargestellt.  

II. Kapitel: Konzessionsabgaben und weitere Leistungen 

§ 4 Konzessionsabgaben 

(1) Die Stadt erhält Konzessionsabgaben im rechtlich nach der Konzessionsabgabenverord-

nung (im Folgenden: „KAV“) in der jeweils geltenden Fassung höchstzulässigen Umfang. Derzeit 

sind dies aufgrund der Einwohnerzahl der Stadt unterhalb von 25.000 nach § 2 Abs. 2 und Abs. 3 
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 0,51 Cent/Kilowattstunde für die Belieferung von Tarifkunden ausschließlich für Kochen 

und Warmwasser, 

 0,22 Cent/Kilowattstunde für die Belieferung von Tarifkunden bei sonstigen Tarifliefe-

rungen, 

 0,03 Cent/Kilowattstunde für die Belieferung von Sondervertragskunden. 

(2) Die Zahlung von Konzessionsabgaben erfolgt für: 

 die Lieferung von Gas aus dem örtlichen Gasversorgungsnetz an Letztverbraucher durch 

den Gasnetzbetreiber; 

 die Lieferung von Gas aus dem örtlichen Gasversorgungsnetz an Letztverbraucher durch 

Dritte im Wege der Durchleitung; 

 die Lieferung von Gas aus dem örtlichen Gasversorgungsnetz durch den Gasnetzbetrei-

ber an Weiterversorger, die das Gas ohne die Nutzung öffentlicher Verkehrswege an 

Letztverbraucher weiterleiten;  

 die Lieferung von Gas aus dem örtlichen Gasversorgungsnetz durch Dritte im Wege der 

Durchleitung an Weiterversorger, die das Gas ohne die Nutzung öffentlicher Verkehrs-

wege an Letztverbraucher weiterleiten. 

(3) Frei von Konzessionsabgaben sind die Belieferung von Verteilerunternehmen und deren 

Eigenverbrauch (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KAV) und die Lieferung an Sondervertragskunden bei Unter-

schreitung des Grenzpreises (§ 2 Abs. 5 KAV). 

(4) Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um einen Netto-Betrag. Sollten auf Grund 

von gesetzlichen Änderungen, Entscheidungen des Bundesfinanzhofes, des Europäischen Ge-

richtshofes, durch Verwaltungsanweisungen des Bundesfinanzministeriums oder aus einem ande-

ren Grund die Leistungen aus diesem Vertrag zukünftig als steuerbar angesehen werden und hat 

die Stadt auf die Steuerfreiheit wirksam verzichtet, schuldet der Gasnetzbetreiber zusätzlich zum 

Nettobetrag die darauf entfallende gesetzliche Umsatzsteuer, aktuell in Höhe von 19 %. Bei ei-

nem wirksamen Verzicht auf die Steuerfreiheit bestätigt der Gasnetzbetreiber der Stadt zu Beginn 

jeden Jahres – soweit dies möglich ist –, dass er das Wegenutzungsrecht ausschließlich für Um-

sätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 

 

§ 5 Zahlung der Konzessionsabgaben 

[vom Bewerber auszufüllen] 

§ 6 Weitere Leistungen des Netzbetreibers 

[vom Bewerber auszufüllen] 
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III. Kapitel: Betrieb und Bau / Folgepflicht und Haftung 

§ 7 Betrieb des Gasversorgungsnetzes 

(1) Der Gasnetzbetreiber wird das Gasversorgungsnetz entsprechend den gesetzlichen Best-

immungen betreiben. Er wird dabei die Betriebsweise wählen, die zu einem möglichst sparsamen 

und umweltschonenden Einsatz des Gases führt. Die vorstehenden Verpflichtungen ruhen, so-

weit der Gasnetzbetreiber durch höhere Gewalt (insbesondere Naturkatastrophen, Unwetter, 

Arbeitskämpfe) an ihrer Erfüllung gehindert ist.  

(2) Der Gasnetzbetreiber wird jeden Interessenten im Konzessionsgebiet entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen an das Gasversorgungsnetz anschließen, soweit dies wirtschaftlich 

zumutbar ist. 

§ 8 Baumaßnahmen am Gasversorgungsnetz 

[vom Bewerber auszufüllen]   

§ 9 Haftung 

Die Vertragspartner haften einander für die Erfüllung der in diesem Vertrag übernommenen 

Pflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

IV. Kapitel: Laufzeit und Endschaft 

§ 10 Laufzeit 

[vom Bewerber auszufüllen]  

§ 11 Kündigung 

[vom Bewerber auszufüllen]  

§ 12 Informationspflichten vor Laufzeitende 

[vom Bewerber auszufüllen]  

§ 13 Übertragung des Gasversorgungsnetzes 

[vom Bewerber auszufüllen] 

§ 14 Technische Entflechtung und Einbindung 

[vom Bewerber auszufüllen]   
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V. Kapitel: Allgemeine Vertragsbestimmungen 

§ 15 Übertragung des Konzessionsvertrages 

(1) Die Vertragspartner dürfen Rechte und Pflichten aus diesem Konzessionsvertrag nur mit 

der schriftlichen Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners übertragen.  

(2) Die Stadt kann die Rechte und Pflichten aus den §§ 13 und 14 dieses Vertrages an einen 

Dritten abtreten bzw. auf einen Dritten übertragen. Der Gasnetzbetreiber erteilt hiermit unwider-

ruflich seine Zustimmung zur Übertragung von Pflichten auf einen Dritten. 

§ 16 Teilnichtigkeit 

(1) Sofern eine Bestimmung dieses Konzessionsvertrages unwirksam sein sollte, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.  

(2) Die Vertragspartner werden, soweit rechtlich zulässig, die unwirksame Bestimmung durch 

eine ihr im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahekommende Regelung ersetzen.  

§ 17 Schriftform / Ausfertigungen  

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Konzessionsvertrages einschließlich dieser Schrift-

formklausel bedürfen der Schriftform.  

(2) Dieser Konzessionsvertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt. Jeder Vertragspartner 

erhält eine Ausfertigung. 

 

Stadt Engen, den     [Sitz Gasnetzbetreiber], den 

________________________   _________________________ 

Engen       Gasnetzbetreiber   

    

 

 

 

 

Anlage 

Bei Vertragsschluss zu ergänzen 




